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Bekanntmachungsvermerk:
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbeschluss
gem. § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt
gemacht worden ist. Tag der Bekanntmachung
und somit Tag des Inkrafttretens ist der
_____________________.

Ausfertigungsvermerk:
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Planes
sowie die zugehörigen planungsrechtlichen
Festsetzungen und die örtlichen Bauvorschriften
mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des
Gemeinderates der Gemeinde Rheinfelden
(Baden) übereinstimmen.

Rheinfelden (Baden), den

____________________
Klaus Eberhardt
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